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1 Einführung 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Flurstücke, die durch die Eintragung von Dienstbarkeiten und 
Baulasten belastet sind oder mit diesen neu belegt werden können, im spezifischen Kon-
text mit innerstädtischen Wohnbaugrundstücken systematisch zu untersuchen. Neben dem 
Ursprung und den Entwicklungen von Dienstbarkeiten und Baulasten sollen auch ihre 
Zukunftsfähigkeit und ihr Einfluss auf die Projektentwicklung und Stadtteilentwicklung 
herausgearbeitet werden. Dabei soll aufgezeigt werden, dass diese Rechtsinstrumente auch als 
Gestaltungselemente für Planungsprozesse, gesellschaftliche Veränderungen, ökonomische 
Verbesserungen und ökologische Neuerungen dienen und deshalb auf den unterschiedlichs-
ten städtebaulichen Ebenen Innovationen einleiten und diese unterstützen können. 

1.1	 Ausgangssituation

Der gesellschaftliche Trend und der wachsende Drang nach urbanem Wohnen spiegeln sich 
auch in der Bevölkerungsentwicklung und Einwohnerverteilung von Deutschland wider und 
damit einhergehend im Siedlungsdruck auf die (Groß-)Städte. Diese These wird gestützt 
durch die Erhebungen des Statistischen Bundesamtes, ausgehend von den Auswertungen des 
Zensus 2011 und der Fortschreibung der Bevölkerungszahlen1 sowie durch die Erhebungen 
weiterer Institute wie des Hamburgischen WeltWirtschafts Instituts (HWWI) in Koopera-
tion mit Berenberg2 oder der Bertelsmann Stiftung3. Alle prognostizierten Einwohnerzahlen 
gehen derzeit geschlossen von einer weiter steigenden Bevölkerung in den deutschen Groß-
städten aus.
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) zeigt in seinem Raumordnungs-
bericht 2017 auf, dass sich insbesondere Großstädte und Großstadtregionen seit Mitte der 
2000er-Jahre einer neuen Attraktivität erfreuen. In der Summe stieg in 53 der 77 Großstädte 
die Bevölkerungszahl zwischen 2005 und 2015 um rund 1,4 Mio. Personen an. Der öffent-
liche Fokus liegt hierbei auf den „Big Seven“ Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt 

1 Vgl. Statistisches Bundesamt: URL https://www.zensus2011.de/SharedDocs/Aktuelles/Ergebnisse/
DemografischeGrunddaten.html?nn=3065474.html, Stand: 25.02.2018

2 Vgl. Teuber, Mark-Oliver; Wedemeier, Jan: Städteranking 2013: „Die 30 größten Städte Deutsch-
lands im Vergleich“,  HWWI/Berenberg, Hamburg 2013, S. 17–19

3 Vgl. Große Starmann, Carsten; Klug, Petra; Amsbeck, Hannah; Loos, Reinhard: Demographischer 
Wandel 2030 – Aktualisierte Bevölkerungsvorausberechnung, Gütersloh 2015, S. 5

https://www.zensus2011.de/SharedDocs/Aktuelles/Ergebnisse/DemografischeGrunddaten.html?nn=3065474.html
https://www.zensus2011.de/SharedDocs/Aktuelles/Ergebnisse/DemografischeGrunddaten.html?nn=3065474.html
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am Main, Stuttgart und Düsseldorf. Aber auch kleinere Großstädte, vor allem solche mit 
Hochschulen, entwickelten sich ähnlich dynamisch mit Wachstumsraten teilweise über 5 %. 
Neben den Großstädten erzielten aber auch 48 % aller Mittel- und 35 % aller Kleinstädte seit 
2005 ein Bevölkerungswachstum.4 
Das Institut der deutschen Wirtschaft e. V. (IW) in Köln geht in seinen Prognosen für Berlin, 
Frankfurt und München bis zum Jahr 2035 von einem Bevölkerungswachstum zwischen 11 
und 15 % aus.5

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte Bevölkerungsentwicklungen der drei vom 
Institut intensiver untersuchten Städte in diesem Zeitraum in Fünf-Jahres-Intervallen.

Die Gründe für das Wachstum der Städte sind vielschichtig. Vor allem die vielfältigen Aus-
bildungs- und Studienangebote sowie größerer Arbeitsplatzangebote lassen viele junge Men-
schen in die Städte strömen. Aber auch Senioren versprechen sich in den großen Städten eine 
bessere Versorgung, attraktivere Freizeitangebote und mehr soziale Kontakte. 
Den weiter anhaltenden Zuzug in die Metropolen prognostizieren alle spezialisierten For-
schungsinstitute weltweit.
In Deutschland soll nach den Prognosen das Bevölkerungswachstum in den Großstädten bis 
mindestens zum Jahre 2035 andauern und stellt die Städte deshalb vor große Aufgaben in 
der Wohnungspolitik.6

4 Vgl. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung: Raumordnungsbericht 2017 – Daseins-
vorsorge sichern, S. 12

5 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft: In den Großstädten wird es eng, URL https://www.iwkoeln.
de/presse/pressemitteilungen/beitrag/bevoelkerungsentwicklung-in-den-grossstaedten-wird-es-
eng-320583.html, Stand: 18.01.2017, S. 1

6 Vgl. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung: Raumordnungsbericht 2017 – Daseins-
vorsorge sichern, S. 15–16

Tabelle 1-1
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Die wohnungspolitischen Anforderungen werden noch durch weitere gesellschaftliche Ent-
wicklungen verschärft. 
Insbesondere sind dies der anhaltende Trend zu Singlehaushalten, der durchschnittlich stei-
gende Wohnraumbedarf pro Person, der sich von 1965 (22 m²) bis 2015 (43 m²) fast ver-
doppelt hat, sowie die wachsenden Anforderungen an spezifische Wohnraumlösungen. Diese 
erstrecken sich von Mikroappartements für junge Menschen und Berufspendler, mit Zweit-
wohnsitz in den Metropolen, hin zu barrierefreien und rollstuhlgerechten Gebäuden und 
Wohnungen, bedingt durch die stetig älter werdende Gesellschaft. Diese demographische 
Entwicklung erfährt durch den zu Beginn des 21. Jahrhunderts eingesetzten und anhalten-
den Flüchtlingsstrom nach Deutschland zwar Abmilderung, verlangt aber gleichzeitig nach 
neuen Wohnmodellen und Wohnformen, die auch temporäres Wohnen ausreichend berück-
sichtigen. 
Da die Anzahl der innerstädtischen Grundstücke begrenzt ist, die Nachfrage nach inner-
städtischem Wohnen aber stark ansteigt, muss versucht werden, die Bebauung auf den vor-
handenen Grundstücken zu optimieren. 
Deshalb werden Grundstücke bzw. Flächen gesucht und identifiziert, die Chancen für die 
Wohnbebauung bieten, um somit eine weitere Innenentwicklung ermöglichen zu können.
Unter „Innen“ gelten öffentliche und private Flächen. Diese Flächen befinden sich in gewach-
senen Siedlungsgebieten und sind im Bauplanungsrecht B-Plangebiete gemäß § 30 BauGB 
sowie im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach § 34 BauGB. Als Flächen mit Innenent-
wicklungspotenzial gelten Brachen und Baulücken. Sie können ohne Flächenbewertungen 
aufgezeigt werden. Weitere Potenziale, die eine planerische Abwägung voraussetzen, sind 
Umnutzungsflächen, Umstrukturierungsflächen, Flächen mit Nachverdichtungspotenzial, 
gering genutzte Flächen oder falsch genutzte Flächen.7 

Ferner werden neben den städteplanerischen Konzepten der klassischen Nachverdichtung in 
Höhe, Breite und räumlicher Dichte für die innerstädtische Wohnbebauung auch steuerlich 
motivierte Modelle wie die Bodenwertsteuer oder die Bodenwertzuwachssteuer anstatt der 
Grundsteuer als Anreizmodelle zur Mobilisierung von Flächen vorgeschlagen und diskutiert. 
Mit dieser veränderten, stärker wertabhängigen Besteuerung sollen dem Markt schneller bau-
reife Brachflächen zur Bebauung zugeführt werden.

7 Vgl. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung: Umsetzung von Maßnahmen zur Redu-
zierung der Flächeninanspruchnahme – Innenentwicklungspotenziale, BBSR Homepage – Bereich 
Stadtentwicklung – Beitrag 2, 2011, S. 2–4
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Die vorherrschende Grundsteuer ist eine Real- bzw. Objektsteuer, deren Festsetzung und 
Berechnung in verschiedenen Arbeitsgängen erfolgt. Zunächst wird vom zuständigen Finanz-
amt der Einheitswert auf Basis der Einheitswertrichtlinien von 1964 festgelegt. Der Ein-
heitswert wird mit der Grundsteuermesszahl, welche in den alten Bundesländern, je nach 
Grundstück und Gebäude zwischen 2,6 und 6 Promille liegt, multipliziert. Dieser Wert, der 
jährlich durch Ratsbeschluss verändert werden kann, wird mit dem Hebesatz der jeweiligen 
Kommune multipliziert und das Ergebnis bildet die jährlich zu entrichtende Grundsteuer.8

An der Spitze der durchschnittlichen Grundsteuerhebesätze nach Bundesländern stehen die 
Kommunen aus Nordrhein-Westfallen (Hebesatz: 461 Punkte), vor Sachsen (404) und Thü-
ringen (378). Die niedrigsten Hebesätze gelten in Schleswig-Holstein (304), Saarland (320) 
und Bayern mit 340. Im Jahr 2014 wurden in 21% aller Kommunen die Grundsteuern 
erhöht.9

Die Bodenwertsteuer dagegen würde auf der Grundlage von Marktwerten, beispielsweise auf 
Basis der im jährlichen bzw. zweijährlichen Turnus, durch die unabhängigen Gutachteraus-
schüsse ermittelten Bodenrichtwerte, ausschließlich die Werte der Grundstücke besteuern.

Die aufgezeigten Unterschiede in den Erhebungs- bzw. Berechnungsformen zeigen, dass es 
sich bei der Bodenwertsteuer um ein deutlich dynamischeres und marktorientierteres Instru-
ment als bei der Grundsteuer handelt.
Bereits 1890 beschäftigte sich der amerikanische Ökonom und Wirtschaftsethiker Henry 
George (1839–1897) mit der Bodenwertsteuer und kam zu den zentralen Ergebnissen, dass 
eine nackte Bodenwertsteuer (ohne Investitionen) die Korruption deutlich einschränken und 
die Produktion von Wohlstand stark ankurbeln würde.10

Da der Bundesfinanzhof bereits im Jahre 2010 die Reform der Grundsteuerbemessungs-
grundlage gefordert hat und der sparsame Flächenverbrauch zugleich ein ökologisch und 
politisch formuliertes Ziel ist, könnte die Bodenwertsteuer einen Beitrag leisten, dass durch 

8 Vgl. Juraforum: Grundsteuer berechnen, URL http://www.juraforum.de/lexikon/Grundsteuer, 
Stand: 24.02.2015, S. 1

9 Vgl. Maurer, Peter: Jede fünfte Kommune hat 2014 die Grundsteuer erhöht. URL http://immobil-
ien-zeitung.de/1000023628/jede-fuenfte-kommune-hat-grundsteuer-erhoeht, Stand: 25.02.2015

10 Vgl. George, Henry: Die Bodenwertsteuer – worum es geht und warum wir es vorschlagen. URL 
http://www.progress.org/neuland/singlet.html, Stand: 28.02.2015

http://www.juraforum.de/lexikon/Grundsteuer
http://immobilien-zeitung.de/1000023628/jede-fuenfte-kommune-hat-grundsteuer-erhoeht
http://immobilien-zeitung.de/1000023628/jede-fuenfte-kommune-hat-grundsteuer-erhoeht
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die reine Baulandbesteuerung wirtschaftlich sinnvolle Nutzungen auf bereits baureifen Flä-
chen entstehen.11

Ferner könnte die Bodenwertsteuer in Knappheitsstädten zu einer umfassenden Nachver-
dichtung beitragen.12

Darüber hinaus hat die Judikative in Form des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) in der 
Verhandlung am 16.01.2018 festgestellt, dass die angewandte Einheitsbewertung des Grund-
vermögens nicht verfassungskonform ist und im Urteil vom 10.04.2018 hervorgehoben, dass 
die praktizierte Bemessung der Grundsteuer gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 
1 des Grundgesetzes (GG) verstößt.13

Experten gehen davon aus, dass eine reine Bodenwertsteuer ein sehr wirksames Instrument 
ist, um zum einen mehr Flächen für eine Bebauung zu mobilisieren und zum anderen 
Bestandspotenziale durch Ausbau, Aufstockung oder Abriss und Neubau zu heben, um somit 
mehr Wohnraum schaffen zu können.14

Auch die Wiedereinführung der Grundsteuer C wird im Zuge der Reformbemühungen der 
Grundsteuer von den politischen Gremien erneut diskutiert.  Wohnungsengpässe, Zuwan-
derung und der Kampf um verfügbares Bauland sind die aktuellen Gründe hierfür. Deshalb 
sollen nur die Grundsteuermessbeträge für unbebaute und zugleich baureife Grundstücke 
nach einer Zeitdauer progressiv erhöht werden. Die größere Steuerlast sollte die nicht bau-
willigen Bodeneigentümer dazu anhalten, entweder ihr Grundstück selbst zu bebauen oder 
dieses zu verkaufen.15

11 Vgl. Arentz, Oliver: Kritische Anmerkungen zum Stand der Reformdebatte um die Grundsteuer, 
Institut für Wirtschaftspolitik (iwp), Köln 2014

12 Vgl. Braun, Reiner: „Wer Wohnungen sät, wird Einwohner ernten“.URL http://www.empirica-in-
stitut.de/kufa/empi221rb.pdf, Dezember 2014, S. 2

13 Vgl. Bundesverfassungsgericht: Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grund-
steuer verfassungswidrig, URL www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/
DE/2018/bvg18-021.html, Stand: 18.04.2018

14 Vgl. Rebhan, Christine: „Käufe von GBW-Wohnungen sind Symbolpolitik“, URL http://www.
immobilien-zeitung.de/127838/kaeufe-von-gbw-wohnugen-sind-symbol, Stand: 21.08.2014

15 Vgl. Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag: Einzelfragen zur Grundsteuer C, URL http://
www.bundestag.de/blob/503276/6cce808b218cadffee332d57b6fe9d0e/wd-4-022-17-pdf-data.
pdf, Stand:17.02.2018, S. 4–5
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Bereits seit Anfang der Sechzigerjahre wurden in Deutschland immer wieder die Vor- und 
Nachteile der unterschiedlichsten Grund- und Bodenwertsteuern diskutiert, aber leider seit 
fast sechs Jahrzehnten kein abschließendes Ergebnis erzielt. 
Die Befürworter sehen die reine Bodenwertsteuer als wirksames und dynamisches Instru-
ment, mit dem die Bodennutzung sinnvoll beeinflusst werden kann, während die Gegner sie 
als eine zu starke stattliche Einflussnahme auf Grund und Boden verstehen.  

Fest steht, dass nach geltendem Recht und unabhängig von der aktuellen und künftig durch-
geführten Grund- und Bodenbesteuerung die steuerliche Erhebung der staatlichen Hoheit 
unterliegt und somit vom Individuum nicht beeinflusst werden kann.

Diese Arbeit dagegen untersucht auf der Forschungsebene der Immobilien-Projektentwick-
lung die Innenentwicklungspotenziale ganz spezifischer Flur- bzw. Grundstücke. 
Sie beschäftigt sich mit Grundstücken, welche rechtlich bereits mit Dienstbarkeiten und Bau-
lasten belegt sind oder noch systematisch belegt werden können. Der Beitrag zeigt metho-
disch auf, wie durch die planerisch sozioökonomische Analyse und dem Instrumentarium der 
Dienstbarkeiten und Baulasten dringend benötigter zusätzlicher innerstädtischer Wohnraum 
generiert werden kann.
Hierfür spielen der zeitgeschichtliche Wandel mit den Weiterentwicklungsmöglichkeiten von 
Dienstbarkeiten und deren fiktive Steuerungsoptionen in der Projektentwicklung und der 
Stadtentwicklung eine zentrale Rolle.

Im Gegensatz zu den staatlich bestimmten und festgesetzten Grund- und/oder Bodenwert-
steuern bieten die Dienstbarkeiten als zivilrechtliche Sicherungsinstrumente und die Bau-
lasten mit ihren ausschließlich öffentlich rechtlichen Verpflichtungen gegenüber den Bauauf-
sichtsverwaltungen sehr individuelle und variantenreiche Gestaltungsmöglichkeiten.
Die Dienstbarkeiten wie auch die Baulasten werden vom Grundstückseigentümer im Gegen-
satz zur Grund- bzw. Bodensteuer freiwillig übernommen. Es gelten die Prinzipien der Frei-
willigkeit und Selbstbestimmung, d. h. es herrscht absolute Wahlfreiheit, ob überhaupt eine 
Dienstbarkeit oder Baulast auf dem Flurstück und mit welcher Ausführung bzw. Formulie-
rung diese eingetragen wird.
Neben dieser Selbstbestimmtheit der Übernahme, kombiniert mit der Freiwilligkeit der Ein-
tragung, kann der Grundstückseigentümer auch noch zusätzlich den Zeitpunkt der Über-
nahme mit der Eintragung im Grundbuch bzw. Baulastenverzeichnis individuell bestimmen. 


